
30

UrteilsbesprechUngen steUerstrafrecht
PStR

02-2023 PStR Praxis 
Steuerstrafrecht

GEWERBERECHTLICHE UNZUVERLÄSSIGKEIT

erweiterte gewerbeuntersagung  
wegen langjähriger steuerschulden
von RA Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin

| Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden ist die 
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung 
maßgeblich; Entwicklungen, die in zeitlicher Hinsicht nach diesem Zeit-
punkt liegen, müssen für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Verwal-
tungsentscheidung unberücksichtigt bleiben. Das hat das OVG Saarland 
entschieden. |

sachverhalt
Der Kläger (K) betreibt ein Gewerbe im Bauhandwerk. Die Beklagte (B) lei tete 
im November 14 ein Gewerbeuntersagungsverfahren gegen ihn ein. Nach-
dem das Verfahren wegen geleisteter Teilzahlungen mehrfach ausgesetzt 
worden war, gab es im April 18 erneute Zahlungsrückstände i. H. v. mehr als 
6.000 EUR sowie ausstehende Steuererklärungen und -voranmeldungen.  
Daraufhin untersagte B mit Bescheid vom 2.5.18 die Ausübung des Gewerbes 
sowie die Ausübung aller sonstigen Gewerbe. Außerdem wurde verfügt, dass 
sich die Untersagung auf die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines  
Gewerbetreibenden und als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauf-
tragte Person erstreckt. Die Klage blieb erfolglos. Der hiergegen gerichtete 
Antrag, die Berufung zuzulassen, blieb ebenfalls erfolglos. 

entscheidungsgründe
Er lässt nach Ansicht des OVG keinen Zulassungsgrund erkennen (OVG Saar-
land 21.10.21 1 A 260/20, Abruf-Nr. 232927). Aus der Antragsbegründung  
ergeben sich keine ernstlichen Zweifel an der erstinstanzlichen Entscheidung.

MerKe | Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung bestehen (nur), 
wenn gegen deren Richtigkeit nach summarischer Prüfung gewichtige Anhalts-
punkte sprechen, wovon immer auszugehen ist, wenn ein einzelner tragender 
Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegen-
argumenten infrage gestellt wird. Der Zulassungsantragsteller muss in tatsäch-
licher und rechtlicher Hinsicht im Einzelnen ausführen, weshalb das angefoch-
tene Urteil nach seiner Auffassung unrichtig ist und geändert werden muss. 

relevanz für die praxis
Unternehmerisches Handeln soll durch ordentliche wirtschaftliche Verhält-
nisse gekennzeichnet sein. Problematisch ist, wenn sich die steuerlichen 
Verhältnisse über Jahre hinweg und trotz mehrfacher Verfahrensaussetzun-
gen nicht konsolidieren. 

Idealerweise sollte in einer solchen Situation auch ein sinnvolles und Erfolg 
versprechendes Sanierungskonzept vorgelegt werden können, um die Ver-
waltungsentscheidung positiv beeinflussen zu können. 
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